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Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 
 

 TOP           der Sitzung der Verkehrskommission am  
  

 TOP    7       der Sitzung der Strukturkommission am 17.06.2013 
 

 TOP   11        der Sitzung des Regionalrates am 24.06.2013 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Regionalrat und die Strukturkommission nehmen die Informationen des 
MKULNV über den Stand des Verfahrens zur Aufstellung des neuen Abfallwirt-
schaftsplanes NRW für Siedlungsabfälle und zur Durchführung einer Bedarfsanalyse 
für Deponien der Deponieklasse I (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) zur Kenntnis. 
Nähere Informationen finden sich in den Anlagen (Verfasser MKULNV).  
 
für die Verkehrskommission: 

        Zustimmung                            Kenntnisnahme 
 
für die Strukturkommission: 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
 
für den Regionalrat:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 
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Sachstand (15. Mai 2013) 

 zum Verfahren zur Aufstellung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-West-
falen, Teilplan Siedlungsabfälle, und  

 zur Durchführung einer Bedarfsanalyse für Deponien der Deponieklasse I 

 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung strebt eine ökologische Neuorientierung 

der Abfallwirtschaft an. Der Koalitionsvertrag zwischen der NRWSPD und Bünd-

nis 90/Die Grünen NRW sieht vor, dass ein neuer Abfallwirtschaftsplan für Siedlungs-

abfälle erstellt wird. Damit sollen insbesondere folgende abfallwirtschaftlichen Zielvor-

stellungen verfolgt werden: 

 Umsetzung der neuen EG-Abfallrahmenrichtlinie, 

 restriktive Bedarfsprüfung 

 Abfallvermeidung und Wiederverwertung,  

 „regionale Entsorgungsautarkie“,  

 Unterstützung von Kooperationen und 

 Festsetzung des Prinzips der Nähe bis hin zur verbindlichen Zuweisung des Abfalls 

zu Entsorgungsanlagen. 

 

Vorstudie zum Abfallwirtschaftsplan (AWP) 

Im September 2011 beauftragte das MKULNV die Arbeitsgemeinschaft Prognos AG / 

INFA GmbH mit der Erarbeitung der Grundlagen für einen neuen Abfallwirtschaftsplan. 

Diese Vorstudie, die folgende Arbeitspakete umfasst, ist weitgehend abgeschlossen: 

 

Arbeitspakete Phase 1 

 Bestandsaufnahme / Darstellung der abfallwirtschaftlichen Situation 

 Ermittlung zusätzlicher Abschöpfpotentiale 

 Entwicklung / Ableitung spezifischer Zielvorgaben 

 Prognose der vorzubehandelnden und abzulagernden Abfälle 

 Prognose Behandlungskapazitäten, Bestandaufnahme der technischen Daten 

 Zukünftige Rolle von Ersatzbrennstoff-Kraftwerken und Mitverbrennung 

 Abgleich Mengen und Behandlungskapazitäten 

 Auslastungssituation Hausmüllverbrennungsanlagen (HMV) / Mechanisch-biologi-

sche Abfallbehandlungsanlagen (MBA) 

 Prüfung des Erfordernisses einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
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Arbeitspakete Phase 2 

 Analyse und Bewertung der kommunalen Abfallwirtschaftskonzepte 

 Darstellung und Bewertung von Abfallvermeidungsmaßnahmen 

 Handlungsempfehlungen zur Optimierung/Intensivierung der Getrennterfassung 

 Marktentwicklung 

 Grundlagen für verbindliche Zuweisungen 

 Auswirkungen auf Abfallgebühren 

 Bestandsaufnahme / Darstellung von Deponien 

(auf denen überlassene Abfälle abgelagert werden) 

 Abgleich abzulagernde Mengen und Deponiekapazitäten 
 

Erarbeitung eines Entwurfs des Abfallwirtschaftsplans 

Parallel zur Bearbeitung der Phase 2 der Vorstudie wurde Anfang 2013 mit der Erar-

beitung eines Entwurfs des Abfallwirtschaftsplans begonnen.  

 

Offenes, transparentes Verfahren 

Die Durchführung der Vorstudie und die Erarbeitung des Abfallwirtschaftsplans erfolgen 

in einem offenen, transparenten Verfahren. Alle am Aufstellungsverfahren Beteiligten 

(Kommunen, kommunale Spitzenverbände, Regionalräte, Verbände der kommunalen 

und privaten Entsorgungswirtschaft, Umwelt- und Naturschutzverbände) werden früh-

zeitig informiert und einbezogen. Im Rahmen der Vorstudie wurden Erhebungen bei 

Kommunen und Anlagenbetreibern durchgeführt, die im Vorfeld mit den jeweils zustän-

digen Verbänden abgestimmt wurden. Die Ergebnisse der Erhebungen und der auf 

dieser Grundlage durchgeführten Prognose sind mit den kreisfreien Städten und Krei-

sen rückgekoppelt worden. Am 14.09.2012 fand im Rahmen eines Informationsgesprä-

ches eine Präsentation und Diskussion der bis dahin erarbeiteten Ergebnisse der Pha-

se 1 der Vorstudie statt. 

 

Strategische Umweltprüfung zum Abfallwirtschaftsplan (SUP) 

Für den neuen Abfallwirtschaftsplan für Siedlungsabfälle wird eine SUP durchgeführt. 

Die Umweltprüfung dient dazu, die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

des neuen Abfallwirtschaftsplans für Siedlungsabfälle zu ermitteln, zu beschreiben und 
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zu bewerten. Mit der Durchführung der SUP wurde die Arbeitsgemeinschaft Bosch & 

Partner GmbH / Björnsen Beratende Ingenieure GmbH beauftragt. 

 

Die Festlegung des Untersuchungsrahmens der Strategischen Umweltprüfung (Sco-

ping) und die Zustandsbeschreibung (inkl. Status-Quo-Prognose) werden parallel zur 

Erarbeitung des Planentwurfs durchgeführt. Zurzeit findet der Scoping-Prozess statt. 

Kommunale Spitzenverbände, Bezirksregierungen, LANUV sowie Umwelt- und Natur-

schutzverbände waren zu einem Scoping-Termin eingeladen, der am 26. April 2013 

stattgefunden hat. Die kreisfreien Städte und Kreise hatten Gelegenheit, schriftlich zum 

Entwurf des Untersuchungsrahmens Stellung zu nehmen. 

 

Die Darstellung der Umweltauswirkungen des Abfallwirtschaftsplans soll auf der Grund-

lage des Planentwurfs erfolgen.  

 

Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Entwürfen des Abfallwirtschaftsplans und des 
Umweltberichts zur SUP 

Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zu den Entwürfen des Abfallwirtschafts-

plans und des Umweltberichts zur SUP wird voraussichtlich in der zweiten Jahres-

hälfte 2013 stattfinden. 

 

Übergangszeitraum bis zur Bekanntmachung des neuen Abfallwirtschaftsplans 

Die Kreise Heinsberg, Viersen und Euskirchen haben ihre Restabfallentsorgung euro-

paweit ausgeschrieben. Es ist davon auszugehen, dass weitere Kreise und kreisfreie 

Städte Ausschreibungen der Restabfallentsorgung vorbereiten. 

 

Um zu verhindern, dass durch Ausschreibungen und Abschluss langfristiger Entsor-

gungsverträge Fakten geschaffen werden, die den entsorgungspolitischen Zielvorstel-

lungen des Landes (Koalitionsvertrag) zuwiderlaufen, hat das MKULNV - nach entspre-

chender rechtlicher Prüfung - die kreisfreien Städte und Kreise sowie die Betreiber der 

Müllverbrennungsanlagen und mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen in 

NRW mit Schreiben vom 17.04.2013 (siehe Anlage) über mögliche Regelungen des 

neuen Abfallwirtschaftsplans zur Umsetzung der Grundsätze der Entsorgungsautarkie 

und der Nähe informiert. Der Erlass beantwortet die Frage nach möglichen verbind-

lichen Zuweisungen noch nicht abschließend, sondern verweist auf ggf. notwendig 

werdende Regelungen in den Entsorgungsverträgen. 
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Bedarfsanalyse für DK I-Deponien 

Hinsichtlich des zukünftigen Bedarfs an DK I-Deponien und dessen regionaler Vertei-

lung bestehen große Unsicherheiten. Es wird daher eine Bedarfsanalyse durchgeführt, 

um den zukünftigen Bedarf an DK I-Deponiekapazitäten zu ermitteln. Die Ergebnisse 

der Bedarfsanalyse sollen die für die Genehmigung bzw. Planfeststellung zuständigen 

Behörden im Hinblick auf die Bewertung von Bedarfsnachweisen unterstützen. Den 

Vorhabensträgern können sie als Orientierungsrahmen dienen. 

 

Mit der Durchführung der Bedarfsanalyse, die weitgehend parallel zum Arbeitspaket 

Deponien im Rahmen der Vorstudie erfolgt, wurde die Arbeitsgemeinschaft Prognos 

AG / INFA GmbH beauftragt. Dadurch sollen Doppelarbeiten vermieden und Synergie-

effekte genutzt werden. Im Rahmen der Vorstudie zum Abfallwirtschaftsplan werden 

ausschließlich Deponien betrachtet, die der Entsorgung von Abfällen dienen, die den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen werden.  

 

Die Bestandsaufnahme der Deponiesituation in NRW, die als erster Schritt der Be-

darfsanalyse durchgeführt wurde, ist abgeschlossen. Im Rahmen dieser Bestandsauf-

nahme wurden vor allem Daten aus dem Abfalldeponiedaten-Informationssystem 

(ADDIS) des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) 

ausgewertet und durch Befragungen der Betreiber von Deponien zielgerichtet um wei-

tere für die Bedarfsanalyse erforderliche Angaben ergänzt.  

 

Bei den Bezirksregierungen bzw. den kreisfreien Städten und Kreisen wurde eine Ab-

frage bezüglich der Planungen zur Erweiterung bestehender oder der Errichtung neuer 

Deponien durchgeführt.  

 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme auch das Aufkommen und 

der Verbleib bestimmter mineralischer Materialien ermittelt, die derzeit in technischen 

Bauwerken, Rekultivierungsmaßnahmen oder industriellen Prozessen verwertet wer-

den, jedoch aufgrund veränderter Rahmenbedingungen für die Verwertung zukünftig 

Einfluss auf die DK I-Kapazitäten haben könnten.  

 

Aufbauend auf die Ergebnisse der Bestandsaufnahme werden vom Gutachter die zu-

künftig auf DK I-Deponien abzulagernden Abfallmengen und der Bedarf an DK I-Depo-
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nien bzw. -kapazitäten abgeschätzt. Ein erster Entwurf der Abschlussdokumentation 

soll Ende Mai 2013 vom Gutachter vorgelegt werden.  

 












